
Strafe n .

Anmerkung .

Dils p —bedeute ! Polijkyverbrechen.
Das p- bedeutet politisches Eerbecchen.
Das V. bedeutet Äriminalverbrechen.



Äaseauf die Gasse legen . — Strafe :

Z Reicksthaler . nebst Dafürhastung
der Dienstherren für das Gesin¬
de . - P —y .

Abfüttern der Pferde auf offener Gaf¬
ft . — Strafe : nach Umständen ,

p - y .
Abtreibung der Leibesfrucht . —.

Strafe : Im ersten Grab zeitliches
aber hartes Gefängniß , und öf¬
fentliche Arbeit . Bey Verehlichten
verschärft . — R.

Abtreibung der Leibesfrucht derselben

Mitschuldige . — Strafe r Im ersten
Grad zeitliches gelinderes Gefäng¬
niß und öffentliche Arbeit . Ist

zu



zu verschärfen , wenn der Theil -
nehmer selbst Baker war . — R.

Andachten , späte , auf der Gasse, tn Prl -
vakhäuftrn . — Anzuzeigen und
nach Umständen zu strafen . —- p —

Anreigsfttreln sämmtlicher Persc ^cn ,
denen der Unterstand auch nur
über eine Nacht gegeben wird ,
wenn sie nicht alsoglcich , oder
längstens bis 9 Uhr folgenden
Tags im Polizeiamte abgegeben
werden, — Strafe ; itemal Ver¬
weis , rtemal 6 fl. Ztemal 12 fl.
P —v .

Auf und Abpacken , der Fracht und
schweren Wägen an Sonn und
Feyertägcn . — Straft ; i Rth .
p - f .

2luftlfung , die nicht nach Anordnung
des Magistrats geschieht . — Stra¬
ft , fl. _ p- ) , .



2lnft - ubk, wobey sowohl die wcitaus -
fthende Absicht, als der- Verbrecher
selbst in Erwegung zu ziehen kömmt ,

Strase : schweres Eesängniß ,
Einziehung des Vermögens , auch
Todesstrafe . — L.

Anshängung eines Zeichens bey Ball¬
führungen , wenn dies nicht ge¬
schieht, — Strafe : 4 fl. —» p —

Ausrufen an Sonn nnd Fcycrtägen
—- Strafe : 1 fl. — p —

Banden der Kinder , auch Erwachse¬
ner in Flüssen , Bächen , Tcuchcn
Strafe : r fl. — p —

Bauführung ohne Vorsicht des Zei -
chenaushangen . — Strafe : 4 fi.
— P - y .

Ballführung unter die Gästen oder
Plätze ohne Erlaubniß der Landes -
stelle — Stra ^ r ivfl . —p —

Bau -



Bauholz auf offenen Wege liege »
gelassen . - —Strafe : 4 fl. — p —f .

Baumaterialien auf Hauptsträffen lie¬
gen gelassen . ^ Strafe r 2 st. —
— P - y .

Beschwörungen , der Behörde any- zel -
gen und Strafe nach Umständen
— p —

Bestechung der Obrigkeit iruttelbar
oder unmittelbar . — Strafe : Ge¬
fängniß und öffentliche Arbeit . —-
L.

Berclcr —- anzuhalten und der Be¬
hörde zu übergeben . — p —

Bilder bey Kirchen verkaufen — Stra¬
fe r 2 Rch. — p—s - .

Bilder unflötige , - — Strafe r nach
Umständen . — p—) >. ,

Billardspielen an Sonn und Feyer -
tägen vor 4 Uhr Nachmittags .
— Strafe : — loRthlr . p —zv



LluinengeMrre unbefestigt vor dem
Fenster zu lassen — Strafe : nach
Umständen . — p —y .

Brandlegung in der Absicht zu scha¬
den oder die Unordnung zu be¬
nähen ; die Flamme mag ausgc -
brochcn seyn oder nicht ; — Stra¬
fe : Entschädigung , nach Umständen
hartes oder langwieriges Gefäng¬
niß und öffentliche Arbeit .
L.

BrateLbraten bey starkem Winde . —>

Strafe : nach Umständen , p —y .
An Sonn und Fcyertägen auf
derGaffe . — Strafe rRth . —P —y .

Brennbare Sachen nicht verwahren
— Strafe : nach Umständen - —

p - 7 °



Drcbflahle über 2Z Gülden , famnrt je¬
nen , so daran durch Vcrhcelung ,
Rath , n. d. gl. beitragen —Stra¬
fe : Ersatz ; nach Umständen zeitli¬
ches Gefängniß , härteres Gefäng¬
niß, öffentliche Arbeit . Bey erschwe¬
renden Umständen Gefängniß im
ersten Grade anhaltend . --- A.

- Dlenftbochen , welche die erkaufte Waa¬
re im hoher » Preis aufrechnen ,
oder in schlechterer Eigenschaft ,
oder geringern Gewichte liefern . - »
Strafe : Nach dem Grade des Be¬
trugs und des Schadens Arrest ,
Züchtigung mit Streichen , bey wie¬
derholten Verbrechen, Verschärfung
der Strafe . — p,

wenn sie vor ihrer Zeit den
Äieng verlosten , von mehreren Ör -
keil das Dsraufgeld , ober Daran -

gelb



geld nehmen , ihren Dienstherr «

beleidigen , oder durch ihre Nach¬

lässigkeit Schaden zufügen .
Strafe : Züchtigung mir Ruthen ,

zeitliches schweres oder nach Um¬

ständen gelinderes Gefängniß . — p.

Drefkomg . gehen ; —- Strafet nach

Umständen . — P —f .

E.

Ehe , zweyfache , Mit Bewußtseyn det

ersten Ehe . Strafe : hartes Ge¬

fängniß , oder öffentliche Arbeit .

Für den Theilnehmsr gelinderes

Gefängniß oder öffentliche Arbeit .

Ohne Bewußtseyn des einen Theils

außer der Strafe vollkommene Ent¬

schädigung . — R.

Ehebruch , wenn der beleidigte Theil

Bestrafung fordert , und die Be¬

leidigung durch ) fortgesetzte Bei -

wvh-



Wohnung nicht verziehen hat . —.
Strafe : Züchtigung mit Streichen ,
oder zeitliches durch Fastett ver¬
schärftes Gefängniß , die aber nach
Wtrderannchmung des schuldigen
Gatkens aufhört . — p.

Ehekontrakt , welcher mit Verschwel -
gung eines bekannten in den Lan -
desgesetzen gegründeten Hindernis¬
ses eingegangen wird . — Strafe k
zeitliches , strengeres Gefängniß ,
auch öffentliche Arbeit . — p.

Einbruch , gewaltsamer , im Haus und
Wohnung oder Gebiet und Ge¬
waltausübung . Strafe : Ent¬

schädigung , hartes Gefängniß , auch
langwieriges Gefängniß , und öf¬
fentliche Arbeit . — R.

Einsperrung der Kinder zur häusli¬

chen Zucht von Vätern oder Pfieg -
väkern . — Darf höchstens Z Ta- '

ge währen . — B.
e Eis -
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Eisfchleifen . ( Tschindcrn ) Strafe : - -
nach Umständen . — P —f .

Entführung , gcwalkthätige , einer

Weibsperson für sich oder andere :
die Absicht sey erreicht , oder nicht . —
Strafe : Entschädigung , hartcchGe -
fängniß , öffentliche Arbeit , und

Bekanntmachung des Verführers .

Für Hilficistcr gelinderes Gefäng¬
niß . — R.

Einweichung aus dem Arrest , mit Ge¬

walt , oder List . — Strafe : Züchti¬

gung mit Streichen , schwerere Ei¬

sen , engere Anschmiedung . — L.

Krbfen rösten , auf der Gasse bey star¬
kem Winde . — Strafe : nach Um¬

ständen « — p —y .
- — an Sonn und Fcyertag auf

der Gasse . — Strafe : r Rchlk .
p- ° 7-



Führen , schnelles . — Strafe : nach
Umständen . — P —y «

Fallthüren an Eingängen der Häuser
nicht verwahren . — Strafe : 4
Gulden . — p —y .

Fässer und Wetnböcke nicht aus denk
Wege geräumt . — Strafe : 4
Gulden . — p —y .

Fechtlekssonen von unbefugten Perso¬
nen. — Strafe : lo Rthlr . — p —

Feuerschaden : durch Nachlässigkeit mit
Licht, Tabackschmauchen an gefähr¬
lichen Orten , oder andere Verge¬
hen wider die Feuerordnung . —-

Strafe : zeitliches , gelinderes Ge¬

fängniß , nach Umständen bey beson¬
dern Graden von Unvorsichtigkeit
auch Züchtigung mit Streichen . —-

p.

e 2 Feuer -
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Feuerwerke in der Stadt , vor den
Thoren , auf den Landstrassen . —
Strafe : 4 Gulden . — P —y .

Fische , faule , verkaufen . — Strafe ;
Vertilgung,und nach Umständen . —-

p —y .
Fleisch , unreines , ungesundes , verkau¬

fen . — Strafe : Vertilgung , und
nach Umständen . - - st —

G .

Gastörter , zu bestimmter Zeit nicht ge¬
schlossen . — Strafe : ro Rthlr .
p - k .

Eastwirlhe , die Anzcigszetteln dem

Pokizeyamte in der gesetzten Zeit
nicht übergeben . Erstemal Ver¬

weis , zweytem «! 6 Gulden , drit -
temal 12 Gulden . — p —f .

Gebereln bey Kirchen verkaufen .
Strafe ; 2 Rrhir . — p —f .

«Se-
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Gefangenhaltung , eigenmächtig ?, und
unbefugte , außer in der Absicht ei¬
nen gefährlichen , schädlichen Men¬
schen der Obrigkeit zu überliefern .
— Strafe : Genugthuung , und
gelindes Gefängniß . — R.

Gefährliche Tiefen nicht sichergestellt .
— Strafe : 4 Gnlden . — P —

Geländer ausgebrochcne an Brücken ,
Stegen , so nicht reparirt werden .
Strafe : Repanrung auf Kosten des

Echu ' btragendcn , und 4 Gulden
Strafe — P —

Gemälde oder Bücher , unzüchtige , vcr ,
laufen . — Strafe : zeitliches ge¬
lindes Gefängniß . — v.

Gesänge und Gespräche , unflätige . —

Strafe : nach Umständen . —P —y .
Gotteslästerer , durch Reden , Schrif¬

ten, oder Handlungen . — Strafe :
Einsperruug ins Tollhaus bis zu
ihrer Besserung . — P.

Grä -
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Gräben , die nicht mit Stegen , oder
Brückeln versehen , und schadhaft
sind. — Strafe : 4 fi. --- p —f .

H.
Handanlegung , gewaltsame , es sey

aus Jörn , Feindschaft , oder Hab¬
sucht , mit beträchtlicher Verwun¬
dung . — Strafe : Entschädigung ,
und nach Umständen , gelinderes
oder härteres Gefängniß . — L.

- Handel mit unzüchtigen Büchern und
Gemälden . — Strafe : zeitliches
gelindes Gefängniß . — p.

Hauptstraße , auf selber die freye Pas¬
sage hindern . — Straft : s Gul¬
den. — p —

Hansdrebstahle , wenn sie nickt 25 fs.
betragen . — Straft : Arrest , auch
Züchtigung mit Streichen , und
nach Umständen Verschärfung . —
p.

Haus -



Hauskomädien , gezahlt - ! , ohne Er¬
laubniß aufführen . — Gemse r
ro Reichskhaler . — P—st .

Hasardspiele , als Pharaon , Würfel ,
Bassadicci , rc. — Strafe : nach
dem Spiclpatent .

Heuwagen , selbe auf der Gasse über
Nachr stehen gelassen . — Strafe r
i Rthlr . — p—st .

Hilfe zur Enkweichung aus dem Kriegs¬
dienste . — Strafe : nach Umstän¬
den , statt des Entwichenen , Sol¬
dat werden , oder nebst Erlegung
doppelten Rckrutengeldes , Gefäng¬
niß, und öffentliche Arbeit . — R.

Hilfe zur Entweichung eines Gefan¬

genen . — Strafe : hartes Gefäng¬
niß , öffentliche Arbeit , und Kund¬

machung . — Lr.

Holz in Ofen dürren . — Strafe : i »

Rthlr . — P —
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- Holzdiebe in uneingezaumten Wäldern -
— Srmfe : Arrest , auch Züchti¬
gung mit Streichen . — p.

- Hunde auch mit einem Halsband ver¬
sehene bey der Nacht ausgelassen . —
Sind Herrnlos anzusehen , p—) ?, -

K.

Laffeehäuser zur gesetzten Zeit nicht ge¬
sperrt . — Strafe : 10 Rthlr . —

Banale , schadhafte nicht ausbessern ,
p - f .
Strafe : 4 fl. — p —y .

- ——- nicht gut verwahren . Gtra §
fe : 4 fl. — p —

Raufladen , wo Schnittwaaren verkauft
werden , wenn sie an Sonn und
Feyertag nicht geschloffen sind. —
Strafe : ro Rthlr . — p —

Baftan renk raren am Sonn oderFeyer -
tage auf der Gaffe . — Strafe :
r Rthlr . — p —

Reh- -
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Rehricht auf die Gasse werfen . —
Strafe : Z Rthlr . — P —f .

Roller , unter die Nässen , oder Plätze
ohne Erlaubniß der Landcsstelle
graben . — Strafe : 10 Reichs -
tbaler . — p —y .

Rellerlöcher , bey Eingängen in die
Häuser dann Fallthüren , wenn sie
nicht gut verwahrt sind. — Stra¬
fe : 4 fl. — p —y .

Lerxen , so an Sonn und Feyertagsn
Sommerszeit vor 6, und Winters¬
zeit vor 4 Uhr verkauft werden .
Strafe : Unterliegen der Konfiska -
zion. p —y .

Rinder , Entführung derselben in was
immer für einer Absicht . — Stra¬
fe : nach Umständen , gelinderes ,
langwieriges hartes Gefängniß ,
auch öffentliche Arbeit . — R.

—welche nahe am Wasser spie¬
len , oder zur Nachtszeit und der

Dä -
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Dämerung auf der Gasse sind. —

Strafe : Schilling mit Ruthen . —

p - f -
Lolilenfener in Markchütten halten .

Strafe : 10 Rthlr . — P —r .

Löget und Billardspielen vor 4 Uhr

Nachmittags an Sonn und Feyer -

tagen . — Strafe : ro Rthlr . —

Kundschaft , ohne dieser , wenn ver¬

dächtige Leute betreten werden —

anzuhalten , einzuliefern , scharfe

Straft nach Umständen . — P —s .

Luppelep und Thcilnchmer , sie mögen

Freund , oder Diener desjenigen

seyn, dem sie kuppeln . — Strafe :
das erstemal öffentliche Arbeit ;

dann Schandbühne und Streiche ;

für Ausländer dieMschaffung . — p.

L.
Land ' nverrätberep durch eigene That ,

oder Mitwirkung . — Strafe : Em¬
ile -
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zkehurrg des Vermögens , und das
schwerste Gefängniß . — R.

Laternen beschädigen . — Strafe : z
Rchlr . — p —

- - — Ohne derselben in den Markt -
hütten Licht haben . — Strafe :
10 Rchlr . — p —

— — In den Stall , Schupfen , Bö¬
den u. s. w. Licht haben . — Stra¬
fe ; ro Rchlr . und Dasurhaftung
der Hausherren . — p —v .

Wenn sie bey Schutthaufen und
Gerüsten zur Sicherheit der Wan¬
delnden in der Nacht nicht arysge -
sieckt werden . —Strafe : 4 fl. P —y .

Leitern , wenn sie zur Nachkszelt in den
Häusern gelehnt stehen bleiben . —
Strafe : 4 fl. p —

Lustbarkeiten an verbotenen Zeiten -
Strafe : ro Rchlr . — p —
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M.

Marktschreier mit Arzneymitteln . An¬

zuhalten , cinzMefern . — Strafe :
nach Umstanden . — P —y .

Maybänme sollen nicht gesetzt wer¬
den. — Strafe : Z fl. — p—' s .

Menschenraub durch Verkauf oder An¬

werbung im Lande für fremde
Mächte , oder Entführung eines
Kindes in was immer für einer
Absicht. —Strafe : nachUmständen ,
gelinderes , langwieriges hartes Ge¬

fängniß , auch öffentliche Arbeit . —
R.

Meuchelmord . — Strafe : langwieri¬
ges hartes Gefängniß , und An-

schmiedung . — R.
Misbrauch der väterlichen Gewalt

durch Zwang zu einer Heurath
wider Willen . — Strafe : zeitli¬
ches , strengeres Gefängniß , auch
öffentliche Arbeit . — P.
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Misdmach des obrigkeitlicheil Amtes
zum Schaden au Ehre und Vermö¬
gen eines Dritten . — Strafehar¬
tes Gefängniß und öffentliche Ar¬
beit . — B.

Mord , gemeiner , Lheilnehmer daran .
Strafe : hartes langwieriges Ge¬
fängniß , nach Umständen verschärft
Ä.

Musik in Tanzböden, wenn ste der
Polizey nicht angezeigt wird . —
Strafe : Z fl. — p —

- vor 4 Uhr Nachmittags an
Sonn und Feyertag . — Scruft r
io Rthlr . — p —

Muchwilleder auf öffentiicher Straf¬
fe Ungelcgenheit , oder Beschädi¬
gung verursacht . — Strafe : „ach
Umständen , Gefängniß , öffentliche
Arbeit , auch Schandbühne , und
Streiche . p.

Münz -



LNLnffalfcher und Mitschuldige »
Strafe r hartes Gefängniß und oft
fcnliiche Arbeit . — B.

N .
Nacktlarm . — Strafe : nach Umstän¬

den. — p—) r .
lhlikolaivermummung . — Strafe :

nach Umständen — p —y .
j ^othrncht , durch Gehilfe oder gewalt¬

same Bindung , oder Drohung mit
Waffen . — Strafe : hartes Gefäng¬
niß , öffentliche Arbeit , und Ent¬

schädigung . Für Mithelfer Ge¬

fängniß , öffentliche Arbeit , und

Streiche . — L.

O .
Vbst , unfertiges verkaufen . — Stra - »

fe : Vertilgung und nach Umstän¬
den.

P .
palmzWeige am Palmsontage verkaus

fen. Strafe : r fi. — P —f .
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paPgeu an Ufern der Wässer und
Gräben , Wen» sie mit keinem Ge¬
länder versehen . — Straft : 4 fl.
und Reparazion auf Kosten des
schuldigen Theils . p —» .

Pasquille ausstreuen und anheften .
Straft : »ach Umständen . —

p - ft
wider denMonarchen . —- Stra¬

fe : zeitliches Gefängniß — R.
Mß , ohne diesen Betretene . - -

Straft : anzuhalten , einzuliefern ;
scharf zu strafen . — p —

perückenmachcrgewölber , so Vormit¬
tags nach n , und Nachmittags vor
4 Uhr offen sind. — Straft ;
ivRthlr . — p —y .

Möcke vor den Häusern unschicksam an,
gebracht . — Straft : 2 fl. — p —y .

privec auf die Gasse schütten . — Stra¬
fe : ZRth . — p —
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R .

Raub im Haus oder auf offener Stras¬

se mit Gewaltthätigkeit . — Stra¬

fe : langwieriges starkes Gefängniß ,
auch Anschmiedung , und nach Um¬

ständen Brandmarkung . — R.

Raubmord . —- Strafe : das langwie¬
rigste und schwerste Gefängniß , auch

Anschmiedung . —. R.

Retten , schnelles , wodurch jemand
beschädiget wird . — Strafe : zeitli¬
ches Gefängniß , nach Umständen
verschärft . — P.

Reltgionsirrlehrer , offenbare , dke ei¬

ne Gemeinde von der herrschenden

Religion abzuwenden suchen. —-

Strafe ; Anhaltend strenges Ge¬

fängniß . — P.

S ,



Gchaygmbereym . --- Der Behörde
anzuzeigen . Straft nach Umstän «
den.

Gchandbilder,die jemanden so schildern ,
daß sie ihn wegen fälschlicher An¬
schuldigung den Argwohn verdien¬
ter Verachtung zuziehen könnten «
— Strafe : zeitliches , gelindes Ge¬
fängniß , Genugthuung , öffentliche
Arbeit ; nach Umständen strengeres
Gefängniß , Schandbühne , Züchti¬
gung durch Streiche . — p.

Schmähschriften , die den Angegriffe¬
nen widerrechtliche Handlungen
andichten . Strafe : nach Um¬
ständen , zeitliches Gefängniß ; öf¬
fentliche Arbeit , Genugthuung , auch
Schandbühne und Streiche . — p «

ö Schrie -



Schnee abwerfen von Dächern ohne
Aushangung eines Zeichens - —>

Strafe : 4 fl> p - y .
Schutthaufen auf Strassen und Gös¬

sen. — Strafe : 2 fl. P—z >.
Schüssen mit Feuergcwehr , Windbüch -

scn, und Blasrohren , in der Stadt ,
vor den Thören , auf den Lanb-
strassen . — Strafe ; 4fi . — v —

Selbssmsrv , ohne Ginnesverräckung ,
oder schwere Krankheit , und wenn

der Selbstmörder ohne Neue ver¬
storben . Einscharrt ng durch den
Schinder , sonst nur Dersagung
der ordentlichen Grabstätte . - R.

, um einer verdienten Strafe
zu entgehen . — Anschlagung des
Namen des Selbstmörders und fei--
nesVerbrechens an den Galgen . —-
Ä.

" " , versucht , aber nicht voll¬
bracht . — Strafe ; Gefängniß

bis



bis Besserung , oder Reue folge .
R.

Sorglosigkeit , wodurch einem anver¬
trauten Kinde Verwundung , oder
Tod zugefügt wird . — Strafe, : ge¬
linderes nach Umständen auch ver¬
schärftes Gefängniß . — p.

Spieler , falsche , und Mitwirker . —
Strafe : nach Maaßgab der Fein¬
heit und Art des Betrugs . —-
Strafe : zeitliches , strengeres Ge¬
fängniß , öffentliche Arbeit und
Schandbühne . — p.

Spieler , verbotncr Spiele und Mit¬
wirker . — Strafe : Zoo Dukaten ;
bey Unvermögen zeitliches , gelin¬
deres Gefängniß . p. >

Sranseln zum Verkauf der Gebeteln
und Bilder an Sonn und Feyer -
tägen geöffnet . — Strafe : 2 Rch.



Gtörer des öffentlichen Gottesdienstes
der herrschenden , oder einer tolle--
rirten Religion . — Strafe : zeit-»
liches strengeres Gefängniß , nach

Umständen Züchtigung mit Streit
chcn. — p.

T»

Laback an Gönn und Feyertag un¬
ter der Gottesdienstzeit öffentlich
verkaufen . — Konfiskarion . —
P —

TabEanchen in Skallungen , Bödech
Schupfen , Holz und andern Ge-
wölbern . — Strafe : io Rkhlr .
und Dafürhastung der Hausherrn »
p —

Tan; lek ; lone,i von unbefugten Leuten .
Strafe : io Rthlr . p- - p.

Trug , Betrug » In der Absicht an Eh-
te , Freyheit , und Vermögen zu

fcha-
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schaben , auf was immer für eine
Art er geschieht . — Strafe : Ent¬
schädigung ; nach Umstanden , ge¬
linderes anhaltendes Gefängniß ,
öffentliche Arbeit » — R.

u .

Äser an Wässern und tiefen Gräben
ohne Geländer . — Strafe : 4 si,
und Veranstaltung auf Gefahr des
Uibertreters « — P —f .

Libertreter der Polizei - verordnungen ,
werden körperlich , oder mit Arrest

gestraft , wenn sie die Geldstrafe

nicht erlegen können . —P —

Ungcnußbare Sachen verkaufen . - -

Strafe : derselben Vertilgung . —

P - p .
Unterband an verdächtige Personen .

Strafe : zeitliches , strengeres Ge¬

fängniß . — P.
Un-
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Unterstand auch nur über eine Nacht ,
soll dem Polizeyamte angezeigt wer¬
den. S . Anzeigszetteln . P —y .

Unterricht im falschen Spiele , in bö¬
ser Absicht . — Strafe ; zeitliches ,
strengeres Gefängniß , Züchtigung
mit Streichen . — P.

Unzucht . Wer dazu mit seiner Person
ein Gewerb treibt . — Strafe : zeit¬
liches Gefängniß , auch Streiche ;
für Fremde , Abschaffung aus den
Erblanden . — p.

Urkunden , verdächtige Leute ohne sol¬
chen. Sind anzuhalten , einzulie¬
fern , nach Umständen , auch scharf
zu strafen . — p—z . .

UrcheilsfprLche , ungerechte , durch Be¬
stechung , Leidenschaft , oder Neben¬
absicht . — Strafe : hartes Ge¬
fängniß , öffentliche Arbeit , und
Schandbühne . — R.



- - - - - - - -

B .

Verbreitung der Schmähschriften , und

Schaubbilder . — Strafe : zeitli¬
ches gelinderes Gefängniß mit Ver¬

schärfung nach Umstanden . — P-
Verbrüderungen uyd Zusammenkünf¬

te. — Strafe : zeitliches gelinde¬
res Gefängniß . — p.

Verfälscher öffentlicher Papiere , sie

seyen inländisch oder fremd . —

Strafe : hartes anhaltendes Ge¬

fängniß , öffentliche Arbeit , auch

Schandbühne , Züchtigung mit

Streichen . — R»

Verfolgung , öffentliche , gegen Weibs¬

personen von unbescholtenem Ruf ,

Lurch Gebärden oder Reben . —

Strafe : zeitliches gelinderes Ge¬

fängniß . — P.
Verführung zu einem Morde , er sey

erfolgt oder nicht . —- Strafe :

har °



hartes Gefängniß , öffentliche Ar.
dcit . Nach erfolgten Mord , auch
Anschmiedung . — L.

Verführung zum Abfall von christli¬
chen Glauben . — Strafe : Schand -
bühne und zeitliches strenges Ge¬
fängniß . — p.

— — — z„ muchnMkgen Streikigkei -
ken und Beschwcrdführungen . ' —
Gnafe : nach Umständen , linderes
Gefängniß ; durch Fasten verschärf¬
tes , Streiche , SchandbHne . Fär
Fremde , Abschaffung . — p.

Vergebung , fleischliche , mit einem Vieh,
oder dem eigenen Geschlechte . —
Scmfe : bey öffentlichem Aergcr -
»iß , Streiche und öffentliche Ar¬
beit ; weniger bekannt , strenges
Gefängniß und Streiche . — p.

Verheerung der Verbrecher . — Stra¬
fe : nach Umständen gelinde , an¬
haltende Gefängniß «, auch öffent¬
liche Arbeit . — L,



S7

Verkauf über die Taxe , oder mit fal¬
schen Maaß und Gewicht . — Stra¬

fe : gelindes Gefängniß , und nach
Umständen verschärft . — P.

von Giftwaaren , woraus auch
ohne böse Absicht Schaden ent¬
standen . — Strafe : nach Umstän¬
den strengeres Gefängniß , öffent¬
liche Arbeit . — P.

- - —- — verbotner Arzneyen , oder Ver¬
fälschung , so auch jede wissentliche
Handlung wider die Sanitätsan -
stalten . — Strafe : nach Umstän¬
den , zeitliches auch schärferes Ge¬
fängniß , öffentliche Arbeit . — P.

Verlaumvnng in der Absicht zu Scha¬

den , oder jemandcns Nutzen ab¬

zuwenden . — Strafe : Entschädi¬

gung , Bekanntmachung des Ver -
läumders , nach Umstanden gelin¬
deres Gefängniß , öffentliche Ar¬
beit , auch härteres Gefängniß , Züch¬
tigung mit Streichen . — R.



5S

Verleitung zur Unzucht von beiderley
Geschlecht . -—- Strafet zeitliches
nach Umständen verschärftes Ge¬
fängniß . — p.

Verstümmlung der Glieder . — Stra¬
fe : Entschädigung , hartes Ge¬
fängniß , öffentliche Arbeit . — L.

Verunreinigung der Gästen . — Stra¬
fe : Z Rthlr . P —

W.

Machshändler , wenn sie am Allerhei¬
ligen und Lichtmeßkage nicht ohne
Auslage und geblendeten Läden
verkaufen . — Strafe : ro Rthlr .
p —r .

Mägen , mit Bier , Mehl rc< auch lee¬
re, wenn sie den Weg auf Hauvt -
siraffen verschränken . — Strafe :
2 fl. p —

wa -



wagen ausgespannte , wenn sie auf
der Gaffe stehen bleiben . — Stra¬

fe : 4 fl- p " 7 «
weglegung eines Kindes . — Strafe :

nach Umständen hartes , auch an¬

haltendes Gefängniß , öffentliche
Arbeit . — L.

Weinböcke , welche den Weg hindern
und nicht abgeschaft ' werden. —>

Strafe : s fl. p —

Widersttzung gegen Obrigkeit oder

Wache in Amtssachen . — Strafe :
hartes auch langwieriges Gefäng¬
niß . — R.

Wilddtebftahl unter 2g fl. — Stra¬

fe r Arrest , auch Züchtigung mit

Streichen . — p. .



^ -------------

Z.
Zeugniß der Treue an Dienstboten ,

deren Untreue bewußt war . —
Griffe : gelinderes Gefängniß . —

p-
KurLck' kehr eines Verwiesenen bey

dauernden Verbot . — Strafe :
zeitliches , strengeres Gefängniß ,
Streiche . — P.

— — ^ eures aus sämmtlichen Erb -
landen Verwiesenen , auch bey gu¬
ter Aufführung . — Srnrfe : Strei¬

che, Abschaffung . — p.
Fwcz- kampf , und Mitschuldige , es mag

Tod , Verwundung , oder nichts

erfolgt seyn . —- Strafe : nach Um¬

ständen gelinderes anhaltendes Ge¬

fängniß , öffentliche Arbeit . — R.
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